
darin, aus Anlaß des 20. Jahrestages der Annahme der 
Allgemeinen Deklaration der Menschenrechte im Inter
nationalen Jahr der Menschenrechte vor der Welt
öffentlichkeit .über die Menschenrechtstheorie und 
-praxis in der Deutschen Demokratischen Republik 
Bilanz zu ziehen und erneut auf die friedensgefähr
dende und damit in besonderem Maße die Menschen
rechte verletzende Politik der imperialistischen Kräfte 
Westdeutschlands aufmerksam zu machen.
In seinem Einführungsvortrag wies Prof. Dr. P o p p e  
(Prorektor der Martin-Luther-Universität Halle) an 
Hand der neuen, sozialistischen Verfassung nach, daß 
in der DDR die Menschenrechte „weit über die Anfor
derungen der Menschenrechtsdeklaration der UNO von 
1948 und der Menschenrechtskonventionen von 1966 
hinaus real gewährleistet sind“. Ausgehend vom Selbst
bestimmungsrecht der Deutschen, das unter den gege
benen historisdien Bedingungen nur als Selbst
bestimmungsrecht des Volkes in jedem der beiden selb
ständigen Staaten deutscher Nation realisiert werden 
kann, analysierte Poppe die Verwirklichung der Men
schenrechte in beiden deutschen Staaten an Hand ihrer 
Stellung zu den Grundsätzen des Potsdamer Abkom
mens und zur UNO-Charta. Entscheidend für die Ver
wirklichung der völkerrechtlich gebotenen Menschen
rechte in einem Staat sei dessen Gesellschaftsordnung. 
Die sozialistischen Grundrechte seien deshalb keine 
bloße Übernahme und Weiterentwicklung der bürger
lichen Grundrechte, ihr Inhalt werde vielmehr von so
zialistischen Gesellschaftsverhältnissen, dem politi
schen und ökonomischen Entwicklungsstand der Gesell
schaft, ihren prognostischen Zielen sowie vom Bewußt
seinsstand und von den moralischen Anschauungen ihrer 
Mitglieder geprägt.
Poppe legte dann im einzelnen dar, durch welche Be
stimmungen der neuen Verfassung allen Bürgern Men
schenrechte im politischen, ökonomischen, sozialen und 
kulturellen Bereich gewährt werden und wie ihre Ver
wirklichung durch entsprechende Garantien gesichert 
wird*. Er wies abschließend darauf hin, daß der DDR 
der Beitritt zu den Menschenrechtskonventionen durch 
die Machenschaften imperialistischer Kräfte verwehrt 
werde; trotzdem sei die DDR bereit, den Menschen
rechtskonventionen beizutreten, üm auf dieser Grund
lage einen schöpferischen Beitrag zur Verwirklichung 
der Menschenrechte und des Humanismus zu leisten.
Ausgehend von der unlösbaren Einheit zwischen dem 
Schutz der Menschenrechte und der Erhaltung des Frie
dens, analysierte Prof. Dr. M e n z e l  (Direktor des In
stituts für Staatsrecht an der Karl-Marx-Universität 
Leipzig) in seinem Vortrag Demokratie und Menschen
rechte im westdeutschen Staat. Er hob hervor, daß der 
westdeutsche Staat mit der von ihm geforderten Ver
änderung des Status quo in Europa und der völker
rechtswidrigen Alleinvertretungsanmaßung eine aggres
sive Politik betreibe und damit die Friedenssicherungs
pflicht, wie sie sich aus den Grundsatzbestimmungen 
des Potsdamer Abkommens ergibt, verletze. Die Paral
lele zwischen dem Ausgang der Weimarer Republik 
und der gegenwärtigen Entwicklung in Westdeutsch
land zeige, daß der deutsche Imperialismus stets vor 
unmittelbaren Aggressionshandlungen zu deren Ab
sicherung auch die Menschenrechte, soweit sie unter 
kapitalistischen Bedingungen überhaupt verwirklicht 
werden können, weitestgehend einschränkt und auf
hebt.
Aus dem Anliegen des Internationalen Jahres der 
Menschenrechte ergebe sich das dringende Gebot, diese 
Erscheinungen und Zusammenhänge zwischen Aggres
sionspolitik und Abbau demokratischer Rechte aufzu
decken. Bei der Regierung der westdeutschen Bundesre
publik gebe es auch nicht die geringsten Ansätze, in 
Übereinstimmung mit völkerrechtlichen Verpflichtungen 
— insbesondere aus dem Potsdamer Abkommen — und 
in Erfüllung von Geboten des Bonner Grundgesetzes 
neonazistische und militaristische Organisationen bzw. 
Parteien aus dem öffentlichen Leben auszuschalten. 
Die Notstandsgesetze seien für die herrschenden impe-
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rialistischen Kreise Westdeutschlands ein Instrument, 
mit dem sie den Generalangriff auf die Lebensrechte 
der demokratischen Kräfte zu führen gedenken und 
mit dessen Hilfe sie zu jedem beliebigen Zeitpunkt 
eine militärische Aggression auslösen können. Daraus 
ergebe sich eindeutig, daß die Notstandsverfassung und 
die mit ihr verbundenen Notstandsgesetze völkerrechts
widrig sind, hingegen alle Maßnahmen der demokrati
schen Kräfte in Westdeutschland gegen die Notstands
verfassung vom Völkerrecht und auch vom Bonner 
Grundgesetz geboten sind.
In der anschließenden Diskussion, an der sich insge
samt 27 ausländische Gäste und 6 Verteter der DDR 
beteiligten, kam es zu einem interessanten Gedanken
austausch über die vielfältigen Aspekte und die Be
deutung der Allgemeinen Erklärung der .Menschen
rechte vom 10. Dezember 1948 und der beiden Men
schenrechtskonventionen von 1966. Im Mittelpunkt der 
Aussprache stand das Verhältnis zwischen der Gewähr
leistung des Friedens und der Verwirklichung der Men
schenrechte.
Prof. Dr. B l i s c h t s c h e n k o  (Institut für Internatio
nale Beziehungen in Moskau) machte u. a. darauf auf
merksam, daß die völkerrechtliche Normierung der 
Menschenrechte ein Ergebnis der konstruktiven Be
mühungen der sozialistischen Länder im internationa
len Maßstab sei. Die Große Sozialistische Oktoberrevo
lution habe diese qualitativ höhere Stufe der Normen 
des Völkerrechts eingeleitet. Daran anknüpfend be
tonte Dr. R a b o f s k y  (Arbeiterkammer in Wien), daß 
es unzureichend sei, nur jene Rechte als Menschen
rechte zu betrachten, die aus bürgerlichen Revolutionen 
hervorgegangen seien. Dieser Ausgangspunkt erschwere 
das Verständnis dafür, daß das wichtigste Erfordernis 
zur Verwirklichung und Erhaltung der Menschenrechte 
der Kampf um die Sicherung des Friedens sei. Deshalb 
dürfe auch nicht zugelassen werden, daß Kriegsverbre
cher unter Ausnutzung von Grundrechten ihr Unwesen 
treiben.
Rechtsanwalt Prof. Dr. K a u 1 (Berlin) und Prof. Dr. 
R e n n e b e r g  (Deutsche Akademie für Staats- und 
Rechtswissenschaft „Walter Ulbricht“) erläuterten, 
welche Bedeutung die konsequente Verfolgung und Be
strafung von Nazi- und Kriegsverbrechern für die Ver
wirklichung der Menschenrechte hat. An Hand von Bei
spielen aus der westdeutschen Rechtsprechung legte 
Kaul dar, wie Ermittlungen und Strafverfahren gegen 
Nazi- und Kriegsverbrecher verschleppt werden, mit 
welchen juristischen Konstruktionen die strafrechtliche 
Verantwortlichkeit verneint oder bagatellisiert und 

jalles getan werde, um die gesellschaftlichen Zusammen
hänge dieser Straftaten zu verschleiern.
Vom Imperialismus der USA und Westdeutschlands, 
im besonderen in seiner Erscheinungsform des Neofa
schismus, — so schätzte Dr. P i a s e c k i  (Richter am 
Obersten Gericht der Volksrepublik Polen) ein — gehe 
gegenwärtig die größte Gefahr für den Bestand der 
Menschenrechte aus. In diesem Zusammenhang wurde 
der Kampf gegen Militarismus und Faschismus von 
vielen Diskussionsrednern als eine wichtige Vorausset
zung für die Verwirklichung der Menschenrechte ge
wertet.
Prof. Dr. G e n o v s k y  (Hochschule für Ökonomie in 
Sofia) begründete die entscheidertde Bedeutung des 
Charakters der Produktionsverhältnisse für die Ver
wirklichung der Menschenrechte. Die wissenschaftlich- 
technische Revolution vergrößere zwar auch im Kapi
talismus abstrakt die Freiheiten des Menschen, aber 
das Privateigentum an den Produktionsmitteln lasse 
diese Möglichkeit nicht zur Wirklichkeit werden. Mit 
dem unterschiedlichen Stand der Verwirklichung und 
Ausprägung der Menschenrechte in den kapitalistischen 
und sozialistischen Staaten befaßten sich besonders die 
Rechtsanwälte M i c h e l s e n  (Norwegen) und De- 
n u e l l e  (Frankreich). Sie wiesen nach, daß die Men
schenrechte im Kapitalismus nur zu einem Teil reali
siert werden können.
In vielen Diskussionsbeiträgen wurde die neue Ver
fassung der DDR als Spiegelbild für die Verwirkli
chung der Menschenrechte in einem sozialistischen
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